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7. April 2021 

Rundschreiben Nr. 25/2021 
 
 
 
 
 
 
 
An alle 
Kreditinstitute 
 
 
 
 
Finanzsanktionen aufgrund der Lage in Somalia 
Durchführungsverordnung des Rates (EU) 2021/559 vom 6. April 2021 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der Rat der Europäischen Union hat mit Durchführungsverordnung (EU) 2021/5591 (Anlage 1) drei 
natürliche Personen in die Liste der Personen und Einrichtungen in Anhang I der  Verordnung 
(EU) Nr. 356/20102 (Sanktionsregime Somalia) aufgenommen. 
 
Die Anordnungen von Beschränkungen des Kapital- und Zahlungsverkehrs mit bestimmten 
Personen oder Personengesellschaften des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie vom 
1. März und 30. März 2021 (siehe unsere Rundschreiben Nr. 12/2021 und 23/2021) sind damit 
außer Kraft getreten. 

________________ 
1
  Durchführungsverordnung (EU) 2021/559 des Rates vom 6. April 2021 zur Durchführung des Artikels 12 der 
Verordnung (EU) Nr. 356/2010 über die Anwendung bestimmter spezifischer restriktiver Maßnahmen gegen 
bestimmte natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen aufgrund der Lage in Somalia  

2  Verordnung (EU) Nr. 356/2010 des Rates vom 26. April 2010 über die Anwendung bestimmter restriktiver 
Maßnahmen gegen bestimmte natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen aufgrund 
der Lage in Somalia 

 

Hinweis: Vorherige Verlautbarung der 
Bundesbank  zu  Finanzsanktionen: 
Rundschreiben Nr. 23/2021 
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Wir bitten Sie, uns auf der Grundlage von Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 356/2010 
 

spätestens bis zum 13. April 2021 
 

per E-Mail oder in Ausnahmefällen per Telefax mitzuteilen, ob und welche Gelder bei Ihnen von 
der Durchführungsverordnung (EU) 2021/559 betroffen sind. 
 
Wir haben die Rechtsakte zu Finanzsanktionen auf folgender Website der Deutschen Bundesbank 
unter dem jeweiligen Sanktionsregime eingestellt:   
 
https://www.bundesbank.de/de/service/finanzsanktionen/sanktionsregimes 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Deutsche Bundesbank 
Hauptverwaltung in Bayern 
Mayrhofer Stange 
 
 
 
Anlagen 



II 

(Rechtsakte ohne Gesetzescharakter) 

VERORDNUNGEN 

DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2021/559 DES RATES 

vom 6. April 2021 

zur Durchführung des Artikels 12 der Verordnung (EU) Nr. 356/2010 über die Anwendung 
bestimmter spezifischer restriktiver Maßnahmen gegen bestimmte natürliche oder juristische 

Personen, Organisationen oder Einrichtungen aufgrund der Lage in Somalia 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 356/2010 des Rates vom 26. April 2010 über die Anwendung bestimmter 
spezifischer restriktiver Maßnahmen gegen bestimmte natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder 
Einrichtungen aufgrund der Lage in Somalia (1), insbesondere auf Artikel 12, 

auf Vorschlag des Hohen Vertreters der Union für Außen- und Sicherheitspolitik, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Am 26. April 2010 hat der Rat die Verordnung (EU) Nr. 356/2010 angenommen. 

(2) Am 26. Februar 2021 hat der Ausschuss des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen, der gemäß der Resolution 751 
(1992) des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen eingesetzt wurde, die Aufnahme von drei Personen in die Liste 
der Personen und Einrichtungen, die restriktiven Maßnahmen unterliegen, gebilligt. 

(3) Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 356/2010 sollte daher entsprechend geändert werden — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 356/2010 wird gemäß dem Anhang dieser Verordnung geändert. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Geschehen zu Brüssel am 6. April 2021.  

Im Namen des Rates 
Die Präsidentin 

A. P. ZACARIAS     

(1) ABl. L 105 vom 27.4.2010, S. 1.
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Anlage 1



ANHANG 

Folgende Personen werden der Liste in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 356/2010 hinzugefügt: 

I. Personen 

„18. Abukar Ali Adan (alias: a) Abukar Ali Aden; b) Ibrahim Afghan; c) Sheikh Abukar) 

Benennung: stellvertretender Anführer von Al-Shabaab 

Geburtsdatum: a) 1972; b) 1971; c) 1973 

Tag der Benennung durch die VN: 26. Februar 2021 

Sonstige Informationen: 

Benennung gemäß Nummer 8 Buchstabe a der Resolution 1844 (2008) über Personen und Organisationen, die „an 
Handlungen beteiligt sind oder Handlungen unterstützen, die den Frieden, die Sicherheit oder die Stabilität Somalias 
bedrohen, einschließlich Handlungen, die das Abkommen von Dschibuti vom 18. August 2008 oder den politischen 
Prozess bedrohen oder die Übergangs-Bundesinstitutionen oder die AMISOM mit Gewalt bedrohen“. Abukar Ali Adan 
steht auch mit Unterorganisationen der Al-Qaida in Verbindung, Al-Qaida auf der Arabischen Halbinsel (AQAH – 
QDe.129) und Al-Qaida im islamischen Maghreb (AQM – QDe.014). 

19. Maalim Ayman (alias: a) Ma’alim Ayman; b) Mo’alim Ayman; c) Nuh Ibrahim Abdi; d) Ayman Kabo; e) 
Abdiaziz Dubow Ali) 

Benennung: Gründer und Anführer von Jaysh Ayman, einer Einheit der Al-Shabaab, die Angriffe und Operationen in Kenia 
und Somalia durchführt 

Geburtsdatum: a) 1973; b) 1983 

Geburtsort: Kenia 

Anschrift: a) Grenze zwischen Kenia und Somalia; b) Badamadow, Region Unter-Jubba, Somalia 

Tag der Benennung durch die VN: 26. Februar 2021 

Sonstige Informationen: 

Benennung gemäß Nummer 8 Buchstabe a der Resolution 1844 (2008) über Personen und Organisationen, die „an 
Handlungen beteiligt sind oder Handlungen unterstützen, die den Frieden, die Sicherheit oder die Stabilität Somalias 
bedrohen, einschließlich Handlungen, die das Abkommen von Dschibuti vom 18. August 2008 oder den politischen 
Prozess bedrohen oder die Übergangs-Bundesinstitutionen oder die AMISOM mit Gewalt bedrohen“. Maalim Ayman half 
bei den Vorbereitungen für den Angriff auf Camp Simba am 5. Januar 2020 im Bezirk Lamu (Kenia). 

20. Mahad Karate (alias: a) Mahad Mohamed Ali Karate; b) Mahad Warsame Qalley Karate; c) Abdirahim 
Mohamed Warsame) 

Geburtsdatum: zwischen 1957 und 1962 

Geburtsort: Xararadheere, Somalia 

Anschrift: Somalia 

Tag der Benennung durch die VN: 26. Februar 2021 

Sonstige Informationen: 

Benennung gemäß Nummer 8 Buchstabe a der Resolution 1844 (2008) über Personen und Organisationen, die „an 
Handlungen beteiligt sind oder Handlungen unterstützen, die den Frieden, die Sicherheit oder die Stabilität Somalias 
bedrohen, einschließlich Handlungen, die das Abkommen von Dschibuti vom 18. August 2008 oder den politischen 
Prozess bedrohen oder die Übergangs-Bundesinstitutionen oder die AMISOM mit Gewalt bedrohen“. Mahad Karate spielte 
eine wesentliche Rolle im Amniyat, dem Flügel von Al-Shabaab, der für den jüngsten Angriff auf das Garissa University 
College in Kenia verantwortlich war, bei dem fast 150 Menschen getötet wurden. Amniyat ist der Geheimdienstflügel der 
Al-Shabaab, der eine wesentliche Rolle bei der Ausführung von Selbstmordanschlägen und Ermordungen in Somalia, 
Kenia und anderen Ländern in der Region spielt und Logistik und Unterstützung für die terroristischen Aktivitäten von 
Al-Shabaab bereitstellt.“   
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Anlage 2 

Deutsche Bundesbank          
Servicezentrum Finanzsanktionen 
 
 

Hinweise für Rückmeldungen bei Abfragen zu Finanzsanktionsrechtsakten 

 
 

Bitte beachten Sie für Ihre Rückmeldung die folgenden Hinweise:  
 
- Antworten Sie grundsätzlich per E-Mail (möglichst mit Antwortfunktion zu diesem 

Mail). Ergänzen Sie beim Antwort-Mail in der von uns vorgegebenen Thema-/ 
Betreff-Zeile hinter der Position „Meldung“ entweder „Fehlanzeige“ oder 
„siehe gesonderte Meldung“.  

 
- Fügen Sie Ihre Bankleitzahl in der Thema-/Betreff-Zeile am dafür vorgesehe-

nen Platz ein.  
 
- Muster für die Thema-/Betreff-Zeile Ihres Antwort-Mails: 
 

Rundschreiben Nr. 25/2021, Meldung: Fehlanzeige, BLZ: xxxxxxxx 
 
oder  
 
Rundschreiben Nr. 25/2021, Meldung: Siehe gesonderte Meldung,  
BLZ: xxxxxxxx 
 

- Sofern Sie nicht die Antwortfunktion nutzen, gestalten Sie die Thema-/Betreff-Zeile 
Ihres Mails gemäß diesen Vorgaben und senden Sie Ihre Meldung an die  
ausschließlich für Abfragen vorgesehene E-Mail-Adresse  

 
sz.finanzsanktionen.abfrage@bundesbank.de 

 
- Die Erfassung Ihrer Meldung erfolgt elektronisch und ist begrenzt auf die vor-

bezeichneten Angaben in der Thema-/Betreff-Zeile. Sofern Sie für mehrere In-
stitute (BLZ) Auskünfte erteilen, ist insoweit für jedes Institut eine gesonderte 
Anzeige abzugeben. Ferner ist die Meldung stets für jedes Rundschreiben 
getrennt zu erstatten. Sonstige über die Angaben in der Thema-/Betreff-Zeile 
hinausgehenden weiteren Mitteilungen sind als separates Mail an die allge-
meine E-Mail-Adresse: sz.finanzsanktionen@bundesbank.de zu richten. 

 
- Sollten Sie ausnahmsweise Ihre Rückmeldung per Telefax senden, gestalten Sie 

bitte die Thema-/Betreff-Zeile ebenfalls gemäß den oben angeführten Vorgaben 
und übermitteln Sie Ihr Dokument an die eigens hierfür eingerichtete 
 

Fax-Nr. 069 709097- 3801 
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